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Steuerfalle vermeiden – Steuerliche Berücksichtigung von Beiträgen zur 
gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung in 2010 sicherstellen 
 
 
1 Das aktuelle Besteuerungsproblem im Überblick 
 
Freiwillig gesetzlich kranken- und pflegeversicherte Arbeitnehmer – dies sind alle Kassenmitglie-
der, die (mindestens) seit Anfang 2010 regelmäßig mehr als 49.950.000 Euro pro Jahr verdienen – 
droht bei der Abgabe der Steuererklärung für das Jahr 2010 eine unangenehme Steuerfalle. Diese 
kann zu einer unnötigen Steuermehrbelastung in Höhe von über 1.000 Euro pro Steuerpflichtigen 
führen. 
 
Arbeitnehmer mit einer privaten Krankenvollversicherung beziehungsweise privaten Pflegeversi-
cherung sind von dieser Problematik nicht betroffen. Gleiches gilt für pflichtversicherte Arbeitneh-
mer mit einem regelmäßigen Einkommen unterhalb der oben genannten (Beitragsbemessungs-) 
Grenze.  
 
Auslöser des Besteuerungsproblems war eine unklar formulierte Verfahrungsvorschrift aus einem 
so genannten BMF-Schreiben über die Umsetzung des „Bürgerentlastungsgesetzes“. In ihr wurden 
Details über die Erstellung der Lohnsteuerbescheinigung geregelt, konkret: welche Werte in wel-
che Zeile der Bescheinigung einzutragen sind. Zahlreiche Arbeitgeber sowie große Dienstleister, 
an die von vielen Unternehmen die Lohnbuchhaltung im Wege des Outsourcing ausgelagert wur-
de, haben in Folge der unklaren Formulierung die Vorschrift anders ausgelegt, als die Finanzver-
waltung dies beabsichtigt hatte. Eine Richtigstellung seitens des Bundesfinanzministeriums Anfang 
2011 erfolgte zu spät. Zu diesem Zeitpunkt hatten Arbeitgeber und Dienstleister die Lohnsteuerbe-
scheinigungen bereits erstellt und an die Arbeitnehmer verschickt.  
 
Hintergrund:  
• Das Bürgerentlastungsgesetz stellt seit 1.1.2010 sicher, dass Beiträge zur gesetzlichen Kranken-

versicherung in Höhe von 96 Prozent, Beiträge zur gesetzlichen Pflegeversicherung in Höhe von 100 
Prozent als Sonderausgaben von der Einkommensteuer abgesetzt werden können.1 

• Ein BMF-Schreiben ist eine Verwaltungsanweisung, das vom Bundesfinanzministerium in Abstim-
mung mit den Länderfinanzministerien für die Finanzverwaltung erstellt wird. Es enthält Interpretati-
onshilfen für Rechtsvorschriften und sollen eine sichere Rechtsauslegung und eine bundesweit ein-
heitliche Besteuerungspraxis sicherstellen. 

 
Im Laufe des Jahres 2010, also mit jeder monatlichen Gehaltsabrechnung, ist die neue Rechtslage 
bereits berücksichtigt geworden. Unterjährig ist also die im Textkasten beschriebene, weitgehende 
Steuerfreiheit der Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung korrekt berücksich-
tigt worden.  
 
Probleme drohen vielen Steuerpflichtigen aber nun im Rahmen der Veranlagung zur Einkommen-
steuer (d.h. nach der Abgabe der Steuererklärung). Im Rahmen der Veranlagung werden alle er-
zielten steuerpflichtigen Einkommen und abzugsfähigen Sonderausgaben nochmals und abschlie-

                                                
1 Bei privat Vollversicherten, die von der hier dargestellten Besteuerungsproblematik nicht betroffen sind, ist die Abzugsfähig-
keit auf einem vom Versicherungsunternehmen (auf Grundlage einer Rechtsverordnung) bescheinigten Betrag beschränkt. 
Dadurch soll sichergestellt werden, dass nur die Beiträge für einen Leistungsumfang berücksichtigt werden, der (ungefähr) 
dem gesetzlichen Krankenversicherungsschutz entspricht.  
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ßend ermittelt. Hierbei stützen sich die Finanzämter, was den Arbeitslohn aus abhängiger Beschäf-
tigung anbelangt, auf die so genannte Lohnsteuerbescheinigung. Darin werden (unter anderem) 
die gesamte Bruttolohnsumme aus einer abhängigen Beschäftigung, die bereits einbehaltene 
Lohnsteuer sowie die vom Arbeitgeber vorgenommenen Abzüge für die Sozialversicherung aufge-
listet. Die Angaben aus dieser Lohnsteuerbescheinigung sind – normalerweise – vom Steuer-
pflichtigen bzw. seinem Steuerberater in die Steuerformulare zu übernehmen.  
 
Anfang Februar 2011 hat sich aber heraus gestellt, dass die Berechnung des Betrags, der in die 
Formularzeilen 25 und 26 der Lohnsteuerbescheinigung eingetragen wird, in einer unabsehbar 
großen Zahl von Fällen fehlerhaft ist. Die Ursache: Nahezu alle Dienstleistungsunternehmen für 
die Lohnbuchhaltung sowie zahlreiche Arbeitgebern haben die Verwaltungsvorschrift für die Ermitt-
lung der in den Zeilen 25 und 26 einzutragenden Werte anders interpretiert, als das Bundesfi-
nanzministerium und die Länderfinanzministerien dies vorsahen. Die betreffende Vorschrift im 
BMF-Schreiben war offenkundig so unklar, dass erst Anfang 2011 auffiel, dass hier unterschiedli-
che Auffassungen existieren. 
 
Zeile 25 ist beschriftet mit „Arbeitnehmerbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung“, Zeile 
26 mit „Arbeitnehmerbeitrag zur gesetzlichen Pflegeversicherung“. 
 
Von der Mehrzahl der Verantwortlichen für die Lohnbuchhaltung wurde dies so ausgelegt, dass in 
die Formularzellen 25 und 26 lediglich der Versichertenanteil zur gesetzlichen Kranken- und 
Pflegeversicherung eingetragen werden muss. 2010 waren dies in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung 7,9 Prozent des beitragspflichtigen Arbeitsentgelts (also die Hälfte des paritätisch zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufgeteilten Beitragsanteils von 14 Prozent zuzüglich der 
vom Versicherten allein zu tragenden 0,9 Prozent2). Für die Pflegeversicherung wurde dement-
sprechend ebenfalls nur der Versichertenbeitrag ausgewiesen, also 0,975 Prozent (1,95% / 2)für 
Versicherte mit Kindern und 1,1 Prozent (2,2% / 2)für Versicherte ohne Kinder (ab Jahrgang 1940).  
 
Seitens der Finanzverwaltung wurde aber – mittlerweile per BMF-Schreiben von Februar 2011– 
klargestellt, dass der Gesamtbeitrag (Versichertenanteil zuzüglich des vom Arbeitgeber ge-
zahlten Beitragszuschusses) ausgewiesen werden muss.  
 
Auslöser der Begriffsverwirrung ist ein systematischer Unterschied in der beitragsrechtlichen Be-
handlung freiwillig und gesetzlich Versicherter. Bei pflichtversicherten Arbeitnehmern haben in der 
gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils einen eige-
nen Beitragsanteil zu „tragen“, den Arbeitnehmer- und den Arbeitgeberbeitrag. Bei freiwillig Versi-
cherten hingegen gibt es den Arbeitgeberbeitrag streng genommen gar nicht mehr. Vielmehr trägt 
der Versicherte selbst den gesamten Beitrag. Er hat lediglich einen Anspruch auf einen (steuerfrei-
en) Beitragszuschuss von seinem Arbeitgeber.3 Dieser steuerfreie Zuschuss wird im Übrigen 
ebenfalls in der Lohnsteuerbescheinigung ausgewiesen und zwar in Zeile 24. 
 
Die Besteuerungs-Software der Finanzämter nimmt wiederum einen automatisierten Abzug der 
Werte aus Zeile 24 von den Werten aus den Zeilen 25 und 26 vor. Dies geschieht natürlich in der 
Annahme, dort sei der Gesamtbeitrag ausgewiesen. Wird dieser Fehler durch den Steuersachbe-
arbeiter nicht bemerkt, findet rechnerisch also ein doppelter Abzug des Arbeitgeberbeitrags statt. 
Dies hat zur Folge, dass lediglich der vom Arbeitnehmer allein zu tragende Beitragsanteil in Höhe 
von 0,9 Prozent von der Einkommensteuer als abzugsfähige Summe übrig bleibt. Anders formu-
liert, das zu versteuernde Einkommen erhöht sich – zu Unrecht – um rund 4.000 Euro. 
 

                                                
2 Die jüngste Erhöhung des Krankenversicherungsbeitrags von 14,9 Prozent auf 15,5 Prozent trat erst zum 1.1.2011 in Kraft so 
dass bei der Veranlagung zur Einkommensteuer für das Jahr 2010 noch der damalige Wert (14,9 Prozent) zu Grunde zu legen 
ist.  
3 Das Recht der gesetzlichen Krankenversicherung unterscheidet desweitern zwischen der Tragung einerseits und der fakti-
schen Zahlung der Beiträge. Auch hier gilt: Streng genommen sind freiwillig Versicherte auch für die Zahlung zuständig. In der 
Praxis vorherrschend ist aber (streng genommen handelt es sich hier um eine „Serviceleistung“ des Arbeitgebers) der automa-
tische Lohnabzug im Rahmen der monatlichen Gehaltsabrechnungen.  
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Zum Nachteil der betroffenen Arbeitnehmer haben sich die Beteiligten – Bundesfinanzministerium, 
die Finanzverwaltung der Länder, Arbeitgeber und führende Anbieter für Lohnbuchhaltungssoft-
ware – seit Bekanntwerden des Problems gegenseitig die Verantwortung zugeschoben. 
 
Das Bundesfinanzministerium und die obersten Finanzbehörden einzelner Bundesländer haben 
den Arbeitgebern empfohlen, neue Lohnsteuerbescheinigungen auszustellen. Bei den Arbeitge-
bern und den Dienstleistern für die Lohnbuchhaltung stößt dieser Vorschlag wegen der damit ver-
bundenen Kosten aber auf wenig „Gegenliebe“. Die letztgenannten Akteure appellieren daher an 
die Politik, eine „finanzamtsinterne“ Lösung sicher zu stellen. Das heißt: durch Verwaltungsanwei-
sungen soll sichergestellt werden, dass der Fehler durch „händische Korrekturen“ im Rahmen der 
Bearbeitung der einzelnen Steuererklärungen bemerkt und korrigiert wird. 
 
Zu einer solchen Vorgehensweise scheint es auch grundsätzlich eine politische Bereitschaft zu 
geben. Einzelne Landesfinanzministerien haben bereits angekündigt, entsprechende Anweisungen 
zu erlassen. 
 
Für die betroffenen Steuerpflichtigen löst dies aber noch nicht alle Probleme. Zum einen ist es 
höchst ungewiss, ob ein manuelles Eingreifen in die ansonsten weitgehend automatisierte Bear-
beitung der Steuererklärungen tatsächlich in jedem Einzelfall stattfindet. Die standardisierte, fließ-
bandmäßige Bearbeitung von Steuererklärungen in vielen Finanzämtern lassen dies eher unwahr-
scheinlich erscheinen.  
 
Außerdem stehen Steuerpflichtige bei der Abgabe ihrer Steuererklärungen nun vor den Fragen, ob 
auch ihre Lohnsteuerbescheinigung fehlerhaft ist und wenn ja, wie sie mit einer fehlerhaften Be-
scheinigung umgehen sollen. Der Beantwortung beider Fragen widmen sich die nachfolgenden 
Seiten.  
 
 
2 Handlungsempfehlungen an die Betroffenen 
 
2.1 Prüfung der Lohnsteuerbescheinigung: So erkennen Sie, ob Ihre Lohnsteuerbe-

scheinigung fehlerhaft ist 
 
Entnehmen Sie diese Bescheinigung Ihren Unterlagen und prüfen Sie die Einträge in den Zeilen 
25 und 26. 
 

• Falscher Eintrag in Zeile 25: Beträge von ca. 3.555 Euro sind mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit fehlerhaft. Dieser Betrag entspricht dem maximalen Versichertenan-
teil von freiwillig versicherten Arbeitnehmern zur gesetzlichen Krankenversicherung ohne 
den Arbeitgeberanteil im Jahr 2010. 

• Falscher Eintrag in Zeile 26: Beträge von ca. 439 Euro bei Versicherten mit Kindern; 495 
Euro bei Versicherten ohne Kindern sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
fehlerhaft. Dieser Betrag entspricht dem maximalen Versichertenanteil von freiwillig versi-
cherten Arbeitnehmern zur gesetzlichen Pflegeversicherung ohne den Arbeitgeberanteil im 
Jahr 2010. 
 

• Korrekter Beitrag in Zeile 25: 6.705 Euro. Dieser Betrag entspricht dem maximalen Ge-
samtbeitrag – Versichertenanteil zuzüglich Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Krankenver-
sicherung im Jahr 2010 – ohne kassenindividuellen Zusatzbeitrag). 

• Korrekter Betrag in Zeile 26: 878 Euro bei Versicherten mit Kindern; 990 Euro bei Versi-
cherten ohne Kinder. Dieser Betrag entspricht dem maximalen Gesamtbeitrag – Versicher-
tenanteil zuzüglich Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Pflegeversicherung im Jahr 2010 – 
ohne kassenindividuellen Zusatzbeitrag.  

 
Im Einzelfall können diese Beträge geringfügig variieren. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der 
Versicherte in einer Krankenkasse mit einem kassenindividuellen Zusatzbeitrag versichert ist und 
der Arbeitgeber diese Beiträge bereits vom Arbeitslohn einbehält. Auch diese Beiträge sind steuer-
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lich abzugsfähig. Dreizehn Krankenkassen erheben derzeit Zusatzbeiträge zwischen 8 und 15 Eu-
ro monatlich: DAK, KKH Allianz, BKK Merck, Deutsche BKK, City BKK, BKK für Heilberufe, BKK 
Gesundheit). Als Orientierung zur Einschätzung der Größenordnung des Fehlers bei dem Eintrag 
in den Zeilen 25 und 26 sind die oben genannten Zahlen aber auf jeden Fall geeignet.  
 
Als Anlage ist ein Muster der Lohnsteuerbescheinigung (auszugsweise) wiedergegeben. Die zu 
prüfenden Zeilen 25 und 26 sind rot markiert.  
 
 
2.2 Tipps für die Einkommensteuererklärung – so vermeiden Sie Fehler beim Ausfüllen  
 der Anlage „Vorsorgeaufwand“ 
 
Als Anlage 2 abgebildet ist eine auszugsweise Wiedergabe der Seite 1 der Anlage „Vorsorgeauf-
wand“, der für Arbeitnehmer einen verpflichtenden Bestandteil der Einkommensteuererklärung ist.  
 
Die Angaben zur Höhe der Versichertenbeiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversiche-
rung (also der Gesamtbeiträge einschließlich des Arbeitgeberbeitrags, wie bereits erläutert) müs-
sen in die Zeilen 12 und 15 eingetragen werden.  
 
Sind in den Zeilen 25 und 26 der Lohnsteuerbescheinigung die falschen Beträge ausgewiesen, so 
sollten – entgegen der formularmäßigen Aufforderung, die Werte von dort zu übernehmen – diese 
falschen Werte möglichst nicht unverändert in die Zeilen 12 und 15 übernommen werden. 
 
 
2.3 Abschließende Handlungsempfehlungen im Überblick 
 
Alternative 1: Fordern Sie von ihrem Arbeitgeber eine berichtigte Lohnsteuerbescheinigung an. 
Warten Sie deren Eingang ab und übernehmen Sie aus dieser Bescheinigung die korrekten Werte 
beim Ausfüllen der Steuerformulare. 
 
Alternative 2: Erhalten Sie von Ihrem Arbeitgeber nicht (weil er dazu nicht bereit ist) oder bis zum 
Ablauf der Fristen für die Abgabe der Steuererklärung keine korrigierte Lohnsteuerbescheinigung, 
sollten Sie den Eintrag in den Zeilen 12 und 15 selbst korrigieren. Als freiwillig versicherter Arbeit-
nehmer können Sie die Werte aus den Summenfeldern für das Gesamtjahr aus Ihrer Lohnabrech-
nung für Dezember 2010 entnehmen.4 
 
Sollten Sie selbst oder ihr Arbeitgeber im Wege des Lohnabzugs Zusatzbeiträge gezahlt haben 
(vgl. Seite 3), können Sie diese Beträge hinzuaddieren. 
 
Im Falle der Variante 2 empfehlen wir außerdem, ihre Steuererklärung mit einem formlosen Be-
gleitschreiben zu versehen, in dem Sie explizit darauf hinweisen, dass die Berechnungen in den 
Zeilen 25 und 26 in Reaktion auf aktuelle Medienberichte auf eigenen Berechnungen beruhen.  
 
Alternative 3: Sollten Sie Ihre Steuererklärung bereits auf Basis einer falschen Lohnsteuerbe-
scheinigung eingereicht haben, empfehlen wir Ihnen eine briefliche Kontaktaufnahme mit dem Fi-
nanzamt. Weisen Sie auf die falschen Werte in den Zeilen 25 und 26 Ihrer Lohnsteuerbescheini-
gung bzw. in den Zeilen 12 und 15 der Anlage „Vorsorgeaufwand“ hin. Bitten Sie das Finanzamt, 
diesen Fehler im Rahmen der Bearbeitung zu korrigieren.  

                                                
4 Alternativ können Sie die Werte auch nach folgendem Muster selbst ermitteln:  
 
Gesetzliche Krankenversicherung: 45.000 Euro (Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2010) x 14,9 Prozent = 6.705 
Euro.  
 
Gesetzliche Pflegeversicherung: 45.000 (Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2010) x 1,95 Prozent für Versicherte 
mit Kindern = 878 Euro (Sie dürfen den 50-Cent-Betrag zu Ihren Gunsten aufrunden). Für kinderlose Versicherte ab 
Geburtsjahrgang 1940 gilt wegen des Beitragszuschlags von 0,25 Prozentpunkten ein Wert von 45.000 Euro x 2,2 Pro-
zent = 990 Euro.  
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Anlage 1:  Beispielhafte (auszugsweise) Wiedergabe einer Lohnsteuerbescheinigung 
(zu prüfende Zeilen sind jeweils rot markiert) 

 
………………………………………………………………………. 

 

 
 
Anlage 2:  Beispielhafte Wiedergabe des Formulars Versorgungsaufwand 
  Die ggf. mit korrigierten Werten zu füllenden Formularzeilen sind rot markiert 
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Fortsetzung von Anlage 2 
 
 

 
 
 
Wichtig: In Zeile 37 kann, anders als bei den Zeilen 12 und 14 der Anlage „Vorsorgeaufwand“, der 
in Zeile 24 der Lohnsteuerbescheinigung ausgewiesene Wert für die Arbeitgeberzuschüsse unver-
ändert übernommen werden.  
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